Ziviler Ungehorsam zum Schutz des Klimas im Lichte der
Rechtfertigungsdogmatik

Nadim Sarfraz’

I Ziviler Ungehorsam zum Schutz des Klimas als strafrechtlich relevantes
Phinomen

Allerspitestens seit dem Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts!
sollte es auch in der juristischen Fachwelt als unbestritten gelten, dass die
Klimakrise die Menschheit vor nie dagewesene, existenzielle Herausforde-
rungen stellt.2

Wihrend staatlichem Klimaschutz bisweilen Ineffektivitdt unterstellt
werden kann, begehren immer hiufiger Protestbewegungen wie die Letzte
Generation, Ende Gelinde oder Extinction Rebellion gegen die institutio-
nelle Legitimierung klimaschadigender Industrien auf? Das Ausmafd des
Protests geht dabei oft {iber blofies Fernbleiben des Schulunterrichts hi-
naus: Um ihrem Anliegen, das Klima zu schiitzen, Abhilfe zu verschaffen,
scheuen es die Aktivist:innen nicht, in den strafrechtlich relevanten Bereich
iberzutreten, woraus sich bereits eine Mehrzahl an Strafprozessen ergab.*

* Der Autor ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl fiir Deutsches, Europai-

sches und Internationales Strafrecht und Strafprozessrecht sowie Wirtschaftsstrafrecht
an der Ludwig-Maximilians-Universitdt Miinchen.
Die urspriingliche Fassung dieses Textes entstand 2020 im Rahmen des Seminars
»Strafrechtliche Antworten auf den Klimawandel bei Prof. Dr. Helmut Satzger und
ging den Aktivititen der derzeit medienwirksam agierenden ,Letzten Generation®
voraus — bzgl der sich hieraus ergebenden strafrechtlichen Spezifika sei verwiesen auf
Busche, KlimR 2023, 103; Pietsch, Kriminalistik 2023, 137; Ponetsmiiller, ZAP 2023, 49;
Leitmeier, jM 2023, 38.

1 BVerfG, Beschl. v. 24. 3. 2021, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20,
NJW 2021, 1723.

2 So bereits Satzger/von Maltitz, ZStW 133 (2021), 1 sowie Frisch, GA 2015, 427.

3 Zu den Erscheinungsformen dieser Gruppierungen und der vielfachen Zuschreibung
der Radikalitét aus soziologischer Perspektive: Ruser, Forschungsjournal Soziale Bewe-
gungen 2020, 801.

4 Beispielhaft: Tribunal d’Arrondissement de Lausanne, Urt. v. 13. 1. 2020 PE 19.000742:
Hier drangen Aktivist:innen in eine Filiale der Credit Suisse ein, um auf klimaschad-
liche Investitionen der Bank aufmerksam zu machen; ahnlich TGI Lyon, Urt. v. 16.
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Oftmals richten sich Straftaten in bewusst medienwirksamer Manier gegen
Unternehmen, die - klimawissenschaftlich belegbar - klimaschadlich wirt-
schaften.> Aus Sicht der aktivistischen Klimaschiitzer:innen ist dabei der
Riickgrift auf das Konzept des Zivilen Ungehorsams eine populdre Form
der moralischen Legitimation begangener Straftaten.®

Von einem juristischen Blickwinkel aus kann allerdings selbst der schein-
bar alles in den Schatten stellende Zweck des Klimaschutzes nicht pauschal
solche Mittel heiligen, welche es vermdgen, das staatliche Gewaltmonopol
zu untergraben. Die Verwirklichung von Straftatbestinden allein deshalb
zu rechtfertigen, weil diese einer Motivation entstammen, die moralisch
sinnhaft anmuten mag, greift deshalb zwar zu kurz.” Angesichts der stetigen
Zuspitzung der Klimakrise kann aber ein rechtliches Spannungsverhaltnis
nicht geleugnet werden.® Vorliegend soll die Frage untersucht werden, ob
eine Rechtsordnung, die sich verfassungsrechtlich dem Erhalt der Lebens-
grundlagen verschrieben hat, straftatbestandsmafligen Akten Zivilen Un-

9. 2019, 19168000015: Hier drangen die Angeklagten, Aktivist:innen der Association
Non Violente COP 21, in eine kommunale Einrichtung ein und entfernten aus Protest
gegen dessen Klimapolitik ein Portrdt von Prasident Macron; Skagit Country Superior
Court, Washington v. Ward, Urt. v. 23. 7. 2017, No. 16-1-01001-5: Der Angeklagte legte
im Namen des Klimaschutzes zusammen mit anderen Aktivist:innen eine Ol-Pipeline
lahm; AG Eschweiler, Urt. v. 4. 12. 2019, wo Aktivist:innen der Gruppierung Ende
Gelinde eines Kohlekraftwerks des Konzerns RWE besetzten; AG Flensburg, Urt. vom
07. 11. 2022 - 440 Cs 107 Js 7252/22 mAnm Schmidt, KlimR 2023, 16 und Wolf, VerfBlog
v. 16. 12. 2022: Gerechtfertigter Hausfriedensbruch durch Baumbesetzung; OLG Celle,
Beschl. v. 29. 7. 2022 — 2 Ss 91/22 mAnm Bonte, NStZ 2023, 113, 114 (erste deutsche
obergerichtliche Entscheidung): Sachbeschddigung durch klimaaktivistisches Graffiti.

5 ZB findet sich der Konzern RWE im Carbon Majors Dataset aus dem Jahr 2020 auf
Rang 31 der weltweit gréfiten CO,-Emittenten: www.climateaccountability.org/carbon
majors_dataset2020 (Stand 5/23).

6 Vgl die Selbstbeschreibungen (alle Stand 5/23) von Extinction Rebellion: www.rebe
llion.global/about-us/, Ende Gelinde: www.ende-gelaende.org/ueber-uns/, der
Letzten Generation: https://letztegeneration.de/ziviler-widerstand/ oder auch der
Association Non Violente COP 21: www.anv-cop2l.org/le-mouvement/, in welchen sich
allesamt auf das Konzept des Zivilen Ungehorsams bzw. bei der Letzten Generation:
»Ziviler Widerstand" berufen wird; eingehend zum Phidnomen der Climate Change
Disobedience: DiSalvo, University of Florida Journal of Law and Public Policy 2020
30 (3), 279; eine duflerst lesenswerte Gegeniiberstellung von zumindest im Wege der
Selbstzuschreibung erfolgendem rechtspopulistisch motiviertem Zivilen Ungehorsam
mit klimaaktivistischen Protestformen findet sich bei Gesang, KlimR 2022, 147.

7 So allgemein Hirsch, Strafrecht und Uberzeugungstéter 1996, S. 28.

8 Beachtenswert und sinnbildlich dafiir, dass auch in der juristischen Literatur kei-
neswegs einheitlich mit dem Konzept des Zivilen Ungehorsams umgegangen wird
Schwarz, NJW 2023, 275 und die kritische Replik von Leitmeier, HRRS 2023, 70.
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Ziviler Ungehorsam zum Schutz des Klimas im Lichte der Rechtfertigungsdogmatik

gehorsams kategorisch ein Unrechtsurteil zukommen lassen darf, welche
ebendieses Ziel verfolgen.

Nach einer begrifflichen Auseinandersetzung mit dem Konzept des
Zivilen Ungehorsams im Allgemeinen (II. und III.) soll der Frage nach-
gegangen werden, ob die Rechtfertigungsdogmatik de lege lata Wege bie-
tet, Zivilen Ungehorsam im Namen des Klimaschutzes zu rechtfertigen
(IV)). Anschlieflend soll unter der Pramisse einer extremen Zuspitzung
der Klimakrise der Ubergesetzliche Klimanotstand als beispielhafter Recht-
fertigungsmechanismus de lege ferenda vorgestellt werden (V.). Hieran
ankniipfend wird noch ein Seitenblick auf den US-amerikanischen Rechts-
raum geworfen: Hier hat in Form der Climate Necessity Defense bereits
ein klimaschutzspezifisches Privilegierungskonzept Einzug in Strafprozesse
gefunden (VL.). Letztlich soll bewertet werden, inwiefern es unter den Vor-
zeichen einer drohenden Klimakatastrophe wirklich einer ,,Neudefinition
der Konturen™ der Rechtfertigungsdogmatik bedarf (VIL.).

IL. Ziviler Ungehorsam - begriffliche Anndherung

Obwohl dessen vielfacher Gebrauch in einschlagigen Diskursen das Gegen-
teil suggeriert, mangelt es an einer einheitlichen, konkreten Definition des
Begriffs Ziviler Ungehorsam. Vielfach wird in der (rechts-)wissenschaft-
lichen Auseinandersetzung aber auf die Begriffsbestimmung des Philoso-
phen John Rawls zurtickgegriffen.!® Dieser definiert Zivilen Ungehorsam
als ,offentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, aber [...] gesetzwidrige
Handlung, die [...] eine Anderung der Gesetze oder der Regierungspolitik
herbeifiithren soll“!! Wittig? schlussfolgert aus den Ausfithrungen Rawls’,
dass im Rahmen Zivilen Ungehorsams veriibte Handlungen trotz ihrer
Illegalitdt anders zu bewerten seien als sonstiges kriminelles Verhalten.

9 Aufgeworfen im Vorwort der Cahiers de la Justice 2019, 387, 388, bzgl aufkommender
Straftaten im Zusammenhang mit Klimaaktivismus und deren mégliche Rechtferti-
gung iiber den franzdsischen Notstandsparagraphen: « Nest-ce pas un appel a redéfi-
nir les contours de I'état de nécessité? ».

10 Radtke, in: Klsczewski/Miiller-Mezger/Neuhaus (Hrsg.), Strafrecht in der Zeitenwen-
de, S. 74 mwN.

11 Rawls, A Theory of Justice 1999, S. 320.

12 Wittig, ZStW 107 (1995), 251, 282.
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Ziviler Ungehorsam driicke letztlich sogar Gesetzestreue' aus, da sich auf
die der Gesellschaft zugrundeliegende Gerechtigkeitskonzeption berufen
werde." Dies deckt sich mit dem Begriffsverstindnis von Habermas, der
erginzend zu Rawls voraussetzt, dass dem Regelbruch eine Ausschopfung
samtlicher legaler Wege vorausgehen miisse und dieser nicht gegen die
verfassungsmaflige Ordnung als solche gerichtet sein darf.’>

Ziviler Ungehorsam ist daher gerade nicht als Auflehnung gegen die
gesamte staatliche Ordnung zu verstehen, sondern als Aufbegehren gegen
punktuelle politische Entscheidungen unter gleichzeitiger Akzeptanz der
diesen zugrundeliegenden verfassungsméfiigen Ordnung - trotz definiti-
onsimmanenten Regelbruchs.!® Daraus folgt — in der rawlschen Definition
insbesondere durch das Merkmal der Gewaltlosigkeit zum Ausdruck ge-
bracht - dass das allgemeine Verstindnis von Zivilem Ungehorsam bereits
ein breites Spektrum an Gesetzesverletzungen ausschliefit. Straftatbesténde,
die Angriffe gegen Rechtsgiiter wie die individuelle Fortbewegungsfreiheit,
korperliche Unversehrtheit oder gar das Leben normieren, sind deshalb
schon begrifflich kein Bezugsobjekt der hier diskutierten Rechtfertigungs-
griinde.

III. Ziviler Ungehorsam als Rechtfertigungsgrund sui generis

Zunichst dringt sich die Vorfrage auf, ob das Vorliegen Zivilen Ungehor-
sams selbst nicht bereits einen Rechtfertigungsgrund im juristischen Sinne
darstellen konnte. Nach einhelliger Meinung ist dies trotz dessen potenziel-
len Mehrwerts fiir den demokratischen Willensbildungsprozess nicht der
Fall.'7 Zivilem Ungehorsam ist gerade ein intendierter Regelbruch imma-
nent® - per Definition wird also schon auf Taterseite nicht angestrebt,
eine Billigung der Rechtsordnung zu erlangen. Die Symbolkraft des Regel-

13 Rawls, A Theory of Justice (Fn 11), S. 421, so auch: Jakobs, Strafrecht Allgemeiner Teil,
2. Aufl. 2011, 15/5a; Frankenberg, JZ 1984, 266, 268.

14 Wittig, ZStW 107 (1995), 251, 282.

15 Habermas, in: Glotz (Hrsg.), Ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat, S. 34.

16 Instruktive Abgrenzung zwischen Zivilem Ungehorsam, einem ,iiberpositiven Wider-
standsrecht” sowie dem politischen Widerstandsrecht gem. Art.20 Abs.4 GG in
Frankenberg, JZ 1984, 266, 267 {.

17 Kropil, JR 2011, 283; Roénnau, in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13.Aufl.
2019, Vor §§ 32 ff. Rn. 142; Jakobs, Strafrecht AT (Fn 13), 15/5b; Fischer, StGB, 70. Aufl.
2023, Vor § 32 Rn. 10a.

18 Frankenberg, JZ 1984, 266, 268.
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bruchs wiirde vielmehr vermindert und damit die charakteristische Appell-
funktion Zivilen Ungehorsams unterminiert.”” Diese Auffassung teilt auch
das BVerfG in dessen Entscheidung Sitzblockaden 1.2° Eine kategorische
Rechtfertigung Zivilen Ungehorsams wiirde diesen daher ad absurdum
fithren. Dariiber hinaus hitte eine pauschale Rechtfertigung aus Tétersicht
zur Konsequenz, dass — um den Regelbruch und damit den beabsichtigten
Appell weiter aufrechtzuerhalten - die Intensitdt der veriibten Straftaten
zunehmen miisste, um einem positiv ausfallenden Rechtfertigungsurteil zu
entgehen. Hirsch? spricht insoweit von einer ,,Einladung zur Eskalation®

All dies darf aber nicht dariiber hinwegtduschen, dass Ziviler Ungehor-
sam nicht zwangsldufig einen eigenstindigen Unrechtsgehalt aufweist.??
Dies wiirde dessen appellativ-politische Dimension, die aus strafrechtlicher
Perspektive durchaus relevant sein kann, verkennen.?* Eine ,generelle Kri-
minalisierung“?* Zivilen Ungehorsams ist darum ebenso abzulehnen wie
dessen kategorische Rechtfertigung. Frankenberg? spricht insoweit zutref-
fend von einem ,Konzept, das die manichéische Aufteilung der Welt in
,;rechtmaflig’ und ,rechtswidrig® in Frage stellt“. Damit ist festzuhalten, dass
eine Beantwortung der Frage nach einer Rechtfertigung des primir geis-
teswissenschaftlich ausgestalteten Konzepts ohne Heranziehung strafrecht-
licher Rechtsinstitute nicht moglich ist.2

19 Habermas, Ziviler Ungehorsam (Fn 15), S. 43.

20 BVerfGE 73, 206, 252.

21 Hirsch, Strafrecht und Uberzeugungstéter (Fn7),S.31.

22 So wohl auch Frankenberg, JZ 1984, 266, 268.

23 Paeffgen/Zabel, in: Neumann/Kindhdiuser/Paeffgen, StGB, 5.Aufl. 2017, Vorb. zu
§§ 32 ff. Rn. 179; Kropil, JR 2011, 283.

24 Krﬁpil, JR 2011, 283, 284.

25 Frankenberg, JZ 1984, 266, 268; aA Schwarz, NJW 2023, 275, 280, laut dem Ziviler
Ungehorsam die ,Negation des demokratischen Rechtsstaates® sei und diesen ,seiner
Existenzgrundlage® beraube, hierzu kritisch Leitmeier, HRRS 2023, 70, welcher dem
Beitrag von Schwarz in Anlehnung an Habermas ,autoritidren Legalismus“ unterstellt.

26 Gdrditz argumentiert gar im Zusammenhang mit der Frage, ob die Letzte Generation
eine kriminelle Vereinigung iSd § 129 StGB darstellt, dass die sich durch eine ,schil-
lernde[n] Unbestimmtheit auszeichnende Figur des Zivilen Ungehorsams ,zuriick
in die Mottenkiste der politischen Theorien® gehore, vgl. Girditz, VerfBlog v. 30. 05.
2023.
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IV. Gesetzliche Rechtfertigungsmechanismen

Fiir eine juristische Beurteilung Zivilen Ungehorsams ist es allein sachge-
maf3, auf bekannte, dogmatisch ausgestaltete Rechtsfiguren zu rekurrieren -
die im Folgenden behandelten, gesetzlichen Rechtfertigungsmechanismen.
Gegenstand der Ausfithrungen unter IV. ist daher die Frage, ob deren
dogmatische Struktur es zuliefle, Zivilen Ungehorsam im Namen des Kli-
maschutzes im Einzelfall rechtfertigen zu kénnen.

1. Notwehr und Nothilfe, § 32 StGB

§ 32 StGB als der schneidigste?” Rechtfertigungsgrund fufit auf dem Grund-
satz, dass das Recht dem Unrecht nicht zu weichen brauche,?® wonach
das Notwehrrecht nicht lediglich dem Rechtsgiiterschutz, sondern auch der
Rechtsbewédhrung dienen soll.?” Normiert ist im Rechtfertigungstatbestand
des §32 StGB deshalb neben einer Kollision von Rechtsgiitern auch ein
Konflikt zwischen Recht und Unrecht.3? Ein Tater, der Notwehr uibt, vertei-
digt stets auch die gesamte Rechtsordnung und erfiillt mithin auch einen
generalpréventiven Zweck.3!

Der Angriff, gegen den die Notwehr erfolgt, muss sich zunichst gegen
ein notwehrfdhiges Rechtsgut richten.? Bereits nach grammatikalischer
Auslegung ist ersichtlich, dass die in §32 Abs.2 StGB aufgefiihrten Indi-
vidualrechtsgiiter des sich verteidigenden Téters bzw eines anderen Men-
schen notwehr-/nothilfefahig sind. Zumindest aus dem Wortlaut weniger
ersichtlich ist, ob auch zum Schutz von Kollektivrechtsgiitern wie dem
Klima*} Notwehr zuléssig sein kann.

27 Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/ Widmaier, StGB, 5. Aufl. 2021, § 32 Rn. L.

28 BGH NJW 2003, 1955, 1958; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil,
52. Aufl. 2022, Rn. 519.

29 BGHSt 48,207, 212.

30 Pawlik, Rechtfertigender Notstand: Zugleich ein Beitrag zum Problem strafrechtli-
cher Solidaritatspflichten 2002, S.2; Erb, in: Minchner Kommentar zum StGB,
4. Aufl. 2020, § 32 Rn. 2

31 BGHSt 24, 356, 359; Pelz, NStZ 1995, 305, 308.

32 Kindhduser, in: Neumann/Kindhduser/Paeffgen (Fn 23), § 32 Rn. 36.

33 Zum Rechtsgutscharakter des Klimas Schmidt, KlimR 2023, 16, 18; allgemein zum
Begriff des Kollektivrechtsguts Hefendehl, Kollektive Rechtsgiiter im Strafrecht 2002,
S.132: Dieser spricht von ,gesellschaftliche[n] Kontingente[n] in Gestalt der natiirli-
chen Umweltressourcen’; die sich durch ihre ,nicht beliebige Reproduzierbarkeit*
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a. Notwehrfahigkeit von Kollektivrechtsgiitern

Die zur Abwehr des Angriffs vorgenommene Notwehrhandlung unterliegt,
abgeleitet aus dem Rechtsbewdhrungsprinzip, keiner Verhaltnisméafligkeits-
priifung.3* Es geniigt regelmiflig, dass eine Abwehrhandlung relativ mildes-
tes Mittel zur Verteidigung gegen den Angriff ist.3> Nur in eng begrenzten
Fallgruppen,® in denen die Anwendung des Notwehrrechts rechtsmiss-
brauchlich wire,” erfolgt durch das Erfordernis der Gebotenheit eine nor-
mative Einschrdnkung.®®

Die sich daraus ergebende Schirfe gebietet Vorsicht vor allzu schnellen
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 32 StGB, gerade
im Zusammenhang mit Kollektivrechtsgiitern. Deren Schutz untersteht
origindr dem staatlichen Gewaltmonopol.?® Diirften Private zum Schutz
von Kollektivrechtsgiitern Notwehr iiben, konnte nicht nur ,jeder Biirger
sich zum Hilfspolizisten aufschwingen und das staatliche Gewaltmonopol
aufler Kraft setzen [...]5*0 vielmehr unterldgen diese Handlungen - im
Gegensatz zum staatlichen Schutz von Kollektivrechtsgiitern — gerade nicht
dem Grundsatz der Verhaltnismafiigkeit.*! Ein zuldssiges Notwehrrecht in
derlei Féllen konnte zu einem ungehemmten Schutz von Kollektivrechtsgii-
tern seitens Privater fithren. Unverhéltnisméaflige Rechtsgutsverletzungen
»der Biirger untereinander um die allgemeine Durchsetzung eines norm-
konformen Verhaltens“t? wiren die Folge. Dass dem Notwehrrecht durch
das Rechtsbewdhrungsprinzip auch eine friedenssichernde Funktion zu-

kennzeichnen; siehe auch Satzger/von Maltitz, ZStW 133 (2021), 1, 81f., dhnlich,
wenngleich ohne strafrechtlichen Bezug: Grofl, ZUR 2009, 364, 367; ein verfassungs-
rechtlicher Rechtsgutscharakter kommt dem Klima mittels Art. 20a GG zu, siehe nur:
Schultze-Fielitz, in: Dreier, GG, 3. Aufl. 2015, Art. 20a Rn. 32.

34 Fischer, StGB (Fn17), § 32 Rn. 31; Ronnau, in: Leipziger Kommentar StGB (Fn17),
§32Rn. 1.

35 Pelz, NStZ 1995, 305, 307.

36 Fischer, StGB (Fn17), §32 Rn.36fL; Perron/Eisele, in: Schonke/Schroder, StGB,
30. Aufl. 2019, § 32 Rn. 48 1.

37 BGH NJW 1954, 1377, 1378.

38 Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Fn 27), § 32 Rn. 30 f.

39 Pelz, NStZ 1995, 305.

40 Roxin/Greco, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band 1: Grundlagen: Der Aufbau der Ver-
brechenslehre, 5. Aufl. 2020, § 15 Rn. 1.

41 Fischer, StGB (Fn 17), § 32 Rn. 31.

42 Erb, in: Minchner Kommentar StGB (Fn 30), § 32 Rn. 100.
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kommt,** wiirde damit ad absurdum gefithrt.** Eine Ausiitbung von Not-
wehr zum Schutz von Kollektivrechtsgiitern ist damit abzulehnen.

b. Nothilfe zum Schutz von mittelbar betroffenen Individualrechtsgiitern

Wenn zehntausende Menschen jahrlich an den Folgen der durch den
Klimawandel bedingten Erderwdrmung sterben,* liefle sich erwégen, ein
Nothilferecht zu Gunsten einzelner Betroffener zu bejahen. Die Beschrin-
kungen des §32 StGB blieben so prima facie gewahrt, da auf mittelbar
betroffene Individualrechtsgiiter abgestellt wiirde.

Das Landgericht Magdeburg?® argumentierte auf derartige Weise. Es
sah einen Hausfriedensbruch nach §32 StGB als gerechtfertigt an, der
zum Zwecke des Tierschutzes erfolgte und erwiesenermafien auch dazu
beitrug.*” Die Kammer ging davon aus, dass auch das Leben eines einzel-
nen Tieres nach dem Wortlaut des § 32 Abs. 2 StGB (,,einem anderen®) als
nothilfefdhiges Rechtsgut anzusehen sei.*® Dies wurde aus der Kategorisie-
rung des Tierschutzes als allgemeines Staatsschutzziel in Art. 20a GG gefol-
gert, welches das einzelne Tier miteinschliefle.** Des Weiteren stiitzte das
Landgericht seine Auffassung, indem es unter Berufung auf §1 TierSchG
das menschliche Mitgefithl mit gequélten Tieren zu einem ebenfalls die
Nothilfe begriindenden Schutzgut erhob.>

Denkbar wire, eine solche Argumentation auch auf das Kollektivrechts-
gut Klima zu iibertragen. Zum einen ist der Schutz der Lebensgrundla-
gen, unter den das Rechtsgut Klima subsumierbar ist,”! dem Tierschutz
in Art.20a GG gleichgestellt. Wenn aus dem Staatsschutzziel Tierschutz
geschlussfolgert wird, dass das davon mittelbar erfasste, einzelne Tier eine
schiitzenswerte Entitiat des § 32 Abs. 2 StGB sei, so miisste doch erst recht
aus dem ebenfalls in Art.20a GG normierten Staatsziel Schutz der natiirli-
chen Lebensgrundlagen folgen, dass die Individualrechtsgiiter des hierdurch

43 Ebenda.

44 Ahnlich Roxin/Greco, Strafrecht AT (Fn 40), § 15 Rn. 36.

45 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health (Stand 5/23).

46 LG Magdeburg, Urt. v. 11.10. 2017 - 28 Ns 182 Js 32201/14, BeckRS 2017, 130506.

47 Ebenda, Rn.121T.

48 Ebenda, Rn. 18.

49 Ebenda; ahnlich Reinbacher, Z1S 2019, 509, 515.

50 LG Magdeburg, Urt. v. 11. 10. 2017 (Fn 46); ablehnend Hotz, NJW 2018, 2064, 2066;
auch bereits allgemein Herzog, JZ 2016, 190.

51 Epiney, in: v. Mangoldt/Klein, GG, 7. Aufl. 2018, Art. 20a Rn. 23; Schultze-Fielitz, in:
Dreier (Fn 33), Art. 20a Rn. 32; Grof$, ZUR 2009, 364, 366.
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mittelbar erfassten, einzelnen Menschen ebenso schutzwiirdig sind. Erst
recht miisste auch das Mitgefithl von Klimaaktivist:innen mit den von
den Folgen des Klimawandels betroffenen Menschen ein Nothilferecht be-
griinden, wenn doch bereits das Mitgefithl mit dem einzelnen Tier ein
Argument fiir die Anwendbarkeit des § 32 StGB ist. Eine Straftat mit dem
Ziel, der Emission von Treibhausgasen entgegenzuwirken, erschiene also
mindestens ebenso rechtfertigungswiirdig.

Rein denklogisch ist die Behauptung, die in Art.20a GG normierten
Schutzpositionen fithrten mittelbar auch zum Schutz individueller Entita-
ten, nicht zu beanstanden. Die Normierung von Kollektivrechtsgiitern stellt
letztendlich stets eine Abstrahierung vielzihliger Einzelinteressen dar.>? Ein
solcher Ansatz liefe jedoch Gefahr, das Gewaltmonopol des Staates und die
daraus folgenden Beschrankungen des § 32 StGB auszuhebeln.>® Eine ,,Per-
sonalisierung von Kollektivrechtsgiitern>* zur Begriindung eines Nothilfe-
rechts wiirde genau diejenigen Einschrankungen umgehen, welche die Be-
riicksichtigung von Kollektivrechtsgiitern sinnvollerweise ausschliefen.>
Es ist also nicht erst abzulehnen, die Argumentation des Landgerichts auf
das Schutzgut Klima zu iibertragen. Schon der Ansatz zur Rechtfertigung
des Hausfriedensbruchs der Tierschiitzer:innen entbehrt einer korrekten
Auseinandersetzung mit der Dogmatik des § 32 StGB.>¢

Der Grundsatz, dass § 32 StGB die Verteidigung von Kollektivrechtsgii-
tern nicht umfasst, kann und darf daher auch nicht umgangen werden,
indem auf Partikularinteressen abgestellt wird, denen klimaschiitzende
Straftaten mittelbar zugutekdmen.

52 Siehe zB BVerfG NJW 2005, 349, 350, zum Kollektivrechtsgut Sicherheit im Straflen-
verkehr: ,[...] dient sie dem Schutz wichtiger Rechtsgiiter wie insbesondere dem
Leben, der Gesundheit und dem Eigentum der Verkehrsteilnehmer.

53 Lenk, ZStW 132 (2020), 56, 66 f.

54 Bock, ZStW 131 (2019), 555, 563.

55 Siehe hier unter IV. 1. a.

56 So auch Scheuerl/Glock, NStZ 2018, 448, 449; Hecker, JuS 2018, 83, 84; aA mogli-
cherweise Vierhaus/Arnold, NuR 2019, 77, 82, die das Urteil pauschal als ,richtig*
bezeichnen, ohne naher auf § 32 StGB einzugehen.
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2. Rechtfertigender Notstand, § 34 StGB

Im Hinblick darauf, dass der rechtfertigende Notstand keine derartige
»private Machtfiille“” zuldsst wie das Notwehrrecht, soll nun diskutiert
werden, ob nach § 34 StGB Ziviler Ungehorsam im Namen des Klimaschut-
zes gerechtfertigt werden kann.>® Zu beachten ist dabei, dass im Falle von
Straftatbestdnden, die Einwirkungen auf fremde Sachen betreffen, §228
BGB (Defensivnotstand™®) bzw § 904 BGB (Aggressivnotstand®®) als leges
speciales bei einer Rechtfertigungspriifung vorrangig wiren.

a. Notstandsfahigkeit des Rechtsguts Klima

i. Notstandsfahigkeit von Kollektivrechtsgiitern

Der rechtfertigende Notstand unterscheidet sich vom Notwehrrecht hin-
sichtlich der geschiitzten Rechtsgiiter wesentlich: Die in §34 S.1 StGB
genannten Individualrechtsgiiter werden lediglich beispielhaft und gerade
nicht abschlieflend aufgefithrt.! Der Wortlaut (,oder ein anderes Rechts-
gut®) bedingt, dass dem betroffenen Rechtsgut lediglich ,in irgendeiner
Form®“? rechtlicher Schutz zukommen muss. Nach einhelliger Auffassung®?

57 Lenk, ZStW 132 (2020), 56, 65.

58 Hierzu auch Schmidt, KlimR 2023, 16, 17; inwiefern Ziviler Ungehorsam im Namen
des Klimaschutzes kraft seines appellativ-politischen Charakters gem. § 34 StGB
gerechtfertigt werden kann, soll hier nicht weiter untersucht werden - hierzu aus-
fihrlich Bonte, HRRS 2021, 164, der eindrucksvoll die Grundsatze des §34 StGB
mit klimawissenschaftlichen Erkenntnissen verkniipft; dagegen ist hier strafrechtlich
relevanter Ziviler Ungehorsam primires Untersuchungsobjekt, der unmittelbar auf
die Funktionsféhigkeit klimaschadigender, zumeist privatwirtschaftlicher Emissions-
quellen einwirkt, so geht vermehrt zB die Gruppierung Ende Gelinde vor, siehe zu
dieser Gruppierung Sander, Forschungsjournal soziale Bewegungen 2017, 26 oder
beispielhaft www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-11/ende-gelaende-lausitz-ta
gebau-klimaaktivismus-kohleausstieg-kumpel-bergarbeiter (Stand 5/23).

59 Erb, in: Miinchner Kommentar StGB (Fn 30), § 34 Rn. 13.

60 Ebenda.

61 Jakobs, Strafrecht AT (Fn12), 13/9; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT (Fn28),
Rn. 458.

62 Erb, in: Miinchner Kommentar StGB (Fn 30), § 34 Rn. 55.

63 BGH NStZ 1988, 558, 559; Roxin/Greco, Strafrecht AT (Fn40), §16 Rn.13;
Jakobs, Strafrecht AT (Fn13), 13/9; Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier
(Fn27), § 34 Rn.7; Fischer, StGB (Fn17), § 34 Rn. 5; Wessels/Beulke/Satzger, Straf-
recht AT (Fn28), Rn.459; aA, iE aber wohl unerheblich: Neumann, in: Neu-
mann/Kindhduser/Paeffgen (Fn 23), § 34 Rn. 22 und Englinder, in: Matt/Renzikow-
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sind deshalb auch Kollektivrechtsgiiter von § 34 StGB erfasst. Die im Ver-
gleich zu § 32 StGB extensive Erfassung von Rechtsgiitern® wird durch
Restriktionen an anderer Stelle ausgeglichen: Gem. § 34 S.1 StGB muss eine
Abwigung zwischen Schutz- und Eingriffsinteresse erfolgen. Dariiber hi-
naus muss die Notstandshandlung nach § 34 S.2 StGB angemessen sein.®
Grund zur Sorge vor einem nicht an die Verhiltnismafligkeit gebundenen,
sich als ,Hilfspolizist“¢¢ gerierenden Privaten besteht deshalb nicht.

ii. Rechtsgut Klima: Wesensverwandte notstandsfihige
Kollektivrechtsgiiter

Neben der ohnehin extensiven Erfassung von Rechtsgiitern sprechen auch
wesensverwandte Fille hochstrichterlicher Rechtsprechung fiir die Aner-
kennung der prinzipiellen Notstandsfahigkeit des Rechtsguts Klima:%” Bei-
spielsweise wurde bereits der Tierschutz zum notstandsfahigen Rechtsgut
erklart.®8 Diesem in Art.20a GG gleichgestellt, kann auch die ,Erhaltung
der Lebensgrundlagen’, worunter auch die Erhaltung eines menschenge-
rechten Klimas féllt,® der Status als notstandsfahiges Rechtsgut zuerkannt
werden. Das Reichsgericht stellte fest, dass sowohl die Wirtschaft des
Ruhrgebietes’® als auch die Lebensmittelversorgung der Bevilkerung”! not-
standsfahige Rechtsgiiter sind. Der Bundesgerichtshof zdhlte das Kollektiv-
rechtsgut ,Volksgesundheit® als ein derartiges Rechtsgut.”

Gefdhrdungen dieser Rechtsgiiter schldsse ein erheblich geschadigtes
Klima nicht nur ein - das damit einhergehende globale Ausmaf}’? iberragt

ski, StGB, 2. Aufl. 2020, § 34 Rn. 17: Nur solche Kollektivrechtsgiiter seien hiernach
notstandsfihig, welche auf Individualrechtsgiiter zurtickzufiihren sind.

64 Lapidar ausgedriickt Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 14. Aufl. 2022, §19 Rn. 8:
~Gefahr fiir irgendein Rechtsgut®

65 Erb, in: Miinchner Kommentar StGB (Fn 30), § 34 Rn. 241.

66 Vgl hier unter IV. 1. a.; Roxin/Greco, Strafrecht AT (Fn 40), § 15 Rn. L.

67 Uberblick bei Nestler, JURA 2019, 153, 159, vgl: ,mehr oder weniger diffus formulier-
te[n] Interessen®.

68 Als Folgeinstanz von LG Magdeburg, Urt. v. 1L 10. 2017 (Fn46): OLG Naum-
burg, Urt. v. 22. 2. 2018 - 2 Rv 157/17 = BeckRS 2018, 8909, Rn.13; zustimmend
Felde/Ort, Z]S 2018, 468, 472; aA Scheuerl/Glock, NStZ 2018 448, 449.

69 Schultze-Fielitz, in: Dreier (Fn 33), Art. 20a Rn. 32.

70 RGSt 62, 46f.

71 RGSt 77, 113.

72 BGH NStZ 1988, 558, 559.

73 Frisch, GA 2015, 427, 435.
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deren Bedeutung sogar. Die Gefahren fiir das Kollektivrechtsgut Klima
lassen sich damit mindestens in die Aufzdhlung derjenigen ,staatliche[n]
Ausnahmelagen“’* einreihen, deren Notstandsfahigkeit die Rechtsprechung
bereits positiv festgestellt hat.

b. Klimawandel als gegenwirtige Gefahr

Neben der Notstandsfahigkeit des Rechtsguts muss eine gegenwirtige Ge-
fahr fiir dieses bestehen.”> Gefahr im Sinne des § 34 StGB ist ein Zustand,
dessen Fortentwicklung den Eintritt oder die Intensivierung eines Schadens
am Rechtsgut ernstlich befiirchten ldsst, sofern nicht alsbald Mafinahmen
zu dessen Beseitigung ergriffen werden.”® Ein Schadenseintritt muss aus
objektiver ex ante Betrachtung’’ nicht {iberwiegend wahrscheinlich sein,
jedoch zumindest naheliegen.”® Fraglich ist, ob das Emittieren von Treib-
hausgasen einzelner Akteure eine gegenwirtige Gefahr in diesem Sinne
darstellt: Zumindest sieht sich der Subsumtionsversuch unter das Gefahr-
konzept des § 34 StGB gewichtigen Einwédnden ausgesetzt. Ob diese gehalt-
voll genug sind, um ein Notstandsrecht ginzlich ablehnen zu miissen, soll
nun untersucht werden.

i. Einzelne Emissionsquellen als Gefahr

Wihrend sich auf globaler Ebene bereits vielfach verheerende Konsequen-
zen des Klimawandels bemerkbar machen,” ist der konkrete Sachverhalt,
in dem die Anwendung des § 34 StGB erwogen wird, anders gelagert.8° Die
drohenden Schéden des Klimawandels lassen sich nicht derart leicht wahr-

74 Roxin/Greco, Strafrecht AT (Fn 40), § 16 Rn. 13.

75 Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT (Fn 28), Rn. 461.

76 RGSt 66,222; BGH NStZ 88, 554; abzugrenzen vom Konzept
der konkreten Gefahr: Hier hangt der Schadenseintritt nur noch vom Zufall ab, siehe
nur: Zieschang, in: Leipziger Kommentar StGB (Fn17), § 34 Rn.58; Roxin/Greco,
Strafrecht AT (Fn 40), § 16 Rn. 14.

77 Perron, in: Schonke/Schroder (Fn36), §34 Rn.13; Roxin/Greco, Strafrecht AT
(Fn 40), § 16 Rn. 15; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT (Fn 28), Rn. 462.

78 BGHSt 18, 271, 272.

79 Siehe nochmals der Bericht der WHO aus Fn 45.

80 Pointiert Long/Hamilton, Stanford Environmental Law Journal 38 (2018), 57, 90:
“The imminence of climate change is both obvious and hard to describe.”
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nehmen wie in dem insofern paradigmatischen Notstandsfall des brennen-
den Hauses, in das es zum Schutz eines Menschen einzudringen gilt. Ande-
rerseits ist die Erdbevélkerung in ,grofSer Breite“®! betroffen, das Ausmaf3
der (drohenden) Schéden iibersteigt dasjenige typischer Notstandslagen
also um ein Vielfaches.

Einzelne CO,-Emittenten fithren erst in Kumulation mit weiteren Emis-
sionen die erhebliche Belastung der Atmosphidre herbei - dies stellt den
Schaden am Rechtsgut Klima dar. Diskussionswiirdig ist deshalb, ob
eine einzelne Emissionsquelle, etwa ein Braunkohlekraftwerk, bereits die
Schwelle erreicht, derer es bedarf, um eine Gefahr iSd § 34 StGB bejahen zu
kénnen. Oder muss zugestanden werden, dass der Klimawandel derart aus
kumulierten Minimalbeitragen resultiert, dass es zumindest im Rahmen
des § 34 StGB schlicht unmdglich ist, vor lauter Emissionen die Emissions-
quelle zu sehen?

Kategorisch zu behaupten, dass ein drohender Schadenseintritt bzw des-
sen Intensivierung auf einzelne Emissionsquellen nicht zuriickfithrbar sei,
wiirde der Realitdt der Emissionsverteilung nicht gerecht. Bei Ausstéfien
von Treibhausgasen seitens industrieller Emittenten undifferenziert von
nicht erfassbaren Minimalbeitragen zu sprechen, liefe klimawissenschaftli-
chen Erkenntnissen zuwider. Sehr wohl lassen sich einzelne Akteure fest-
stellen, deren Emissionsbeitrdge im Hinblick auf die globale Erwarmung
von wesentlicher Bedeutung sind.%

Wo im konkreten Fall die Grenze zu ziehen ist, konnte im Einzelfall
dem richterlichen Ermessen unter Hinzuziehung von Sachverstindigen un-
terliegen. Zweifelsfalle sollten aber nicht bereits am Erfordernis der Gefahr
scheitern, sondern sachgemaf} in den Wertungen der Interessenabwégung
beriicksichtigt werden.

ii. Gegenwirtigkeit der Gefahren des Klimawandels

Festgestellt wurde, dass der Klimawandel sowie Beitrdge hierzu eine Gefahr
iSd § 34 StGB darstellen konnen. Fraglich bleibt allerdings, ob diese gegen-
wartig iSd § 34 StGB sind, oder ob der konkrete Eintritt der Gefahr noch
zeitlich zu unbestimmt ist.

81 So Meyer, NJW 2020, 894, 896.
82 Siehe nochmals das Carbon Majors Dataset 2020 (Fn 5).
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Der Wortlaut des §34 S.1 StGB tduscht dariiber hinweg, dass es sich
bei der Gegenwirtigkeit gerade nicht um eine derart akute, zugespitzte
Situation wie bei der Notwehr - bei der missverstindlicherweise derselbe
Terminus benutzt wird - handeln muss.®* Es sind durchaus Situationen
denkbar, in welchen kein zeitlich unmittelbares Umschlagen in einen Scha-
denseintritt erwartet werden kann, ein solcher aber zu einem spiteren
Zeitpunkt nicht mehr abwendbar wire3* Der Tdter muss hier entweder
sofort handeln oder ,dem Untergang des betroffenen Rechtsguts am Ende
hilflos zuschauen“® Die vom telos des § 34 StGB erfasste Situation, in der
ein Schadenseintritt nur noch durch eine Straftat verhindert werden kann,
ist hier gleichermaflen gegeben.8¢ Man spricht insoweit von einer iRd § 34
StGB beriticksichtigungsfahigen Dauergefahr.”

Klimawissenschaftliche Einigkeit besteht darin, dass, sofern das gebote-
ne Maf3 an Klimaschutz weiterhin ausbleibt, sich der seitens Klimawissen-
schaft prognostizierte Kipppunkt bzw point of no return® nihert — der
Zeitpunkt, zu dem es nicht mehr moglich sein wird, addquat auf die globale
Erwdarmung und ihre Folgen zu reagieren. Es mag tiberspitzt anmuten,
ist jedoch nicht fernliegend, dass dem ,Untergang” dann tatsdchlich nur
noch ,hilflos zuzuschauen® wire.8® Die Gegenwartigkeit der Gefahren des
Klimawandels ist damit zumindest unter Hinzuziehung des Konzepts der
Dauergefahr zu bejahen.

c. Erforderlichkeit: Vorrang staatlicher Abhilfe bei Betroffenheit von
Kollektivrechtsgiitern

Das Merkmal der Erforderlichkeit®® gebietet es, im Falle einer Auswahl
mehrerer geeigneter Mittel zum Schutz des Rechtsguts das relativ mildeste
zu wihlen.”!

83 Zieschang, in: Leipziger Kommentar StGB (Fn 17), § 34 Rn. 70.

84 Erb, in: Miinchner Kommentar StGB (Fn 30), § 34 Rn. 100.

85 Kiiper, in: Rogall (Hrsg.), Festschrift fiir Hans-Joachim Rudolphi zum 70. Geburts-
tag, S.157.

86 Erb, in: Miinchner Kommentar StGB (Fn 30), § 34 Rn. 100.

87 RGSt 59, 69, 70 f.; BGHSt 5, 371, 373; Kiiper, Festschrift Rudolphi (Fn 85), S.163; Erb,
JuS 2010, 108, 109.

88 So etwa Lenton ua., PNAS February 12, 2008, Vol. 105 (6), S. 1789.

89 Ahnlich und iE gleich Bénte, HRRS 2021, 164, 167f.

90 Petersen, JA 2017, 502.

91 BGHSt 61, 202, 203.
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Insbesondere bei Betroffenheit von Kollektivrechtsgiitern gilt: Bevor Pri-
vate sich zu Gefahrabwehrmafinahmen berufen fiihlen, trifft diese zunachst
die Pflicht, den ,Regelungs- und Beurteilungsprimat der Représentanten
des organisierten Staates anzuerkennen® und diesem bei der Gefahren-
abwehr den Vortritt zu gewahren.”? Spitestens hier macht sich eine not-
wendige Einschrinkung der Notstandsfahigkeit von Kollektivrechtsgiitern
bemerkbar: Wenn zur Gefahrenabwehr staatliche Hilfe rechtzeitig in An-
spruch genommen werden kann,” ist eine Rechtfertigung der tatbestands-
mifligen Handlung nicht mehr maéglich.** Es wire auch nicht ersichtlich,
weshalb es des strafrechtlich relevanten Einschreitens Privater tiberhaupt
bediirfte, wenn der Staat bereits dem Klimaschutz zur Geniige nachkame.

i. Untitigkeit des Staates als Begriindung der Erforderlichkeit

Kiame der Staat seinen verfassungs- und volkerrechtlich statuierten Ver-
pflichtungen zum Schutz des Klimas aber nicht nach, so ist anzumerken:
Die Subsidiaritdt des Notstandsrechts gegeniiber hoheitlicher Abhilfe ist
nicht mit einem kategorischen Ausschluss der Anwendung des § 34 StGB
gleichzusetzen. Auch Roxin®> lasst anklingen, dass ein Notstandsrecht des
Einzelnen in staatlichen Ausnahmelagen moglich sein konnte.

Explizit stellte das Oberlandesgericht Naumburg®® fest, eine Gefahr fiir
das Kollektivrechtsgut Tierschutz sei nicht anders abwendbar gewesen als
durch einen tatbestandsmaf3ig verwirklichten Hausfriedensbruch in einen
Schweinemastbetrieb, obwohl derartiger Tierschutz primar dem Aufgaben-
gebiet des Staates zufalle.”” Da die zustdndigen Behorden aber bereits posi-
tiv Kenntnis hinsichtlich tierschutzwidriger Zustande gehabt hatten und
ein Eingreifen dennoch ausblieb, sei deren Einschaltung aussichtslos gewe-
sen:® Das Eingreifen der Tierschiitzer war demnach erforderlich.?

92 Pawlik, Rechtfertigender Notstand (Fn 30), S. 183.

93 BGHSt 61, 202, 204; siehe auch BGH NJW 1979, 2053, 2054.
94 Bock, ZStW 131 (2019), 555, 567.

95 Roxin/Greco, Strafrecht AT (Fn 40), § 16 Rn. 13.

96 OLG Naumburg, Urt. v. 22. 2. 2018 (Fn 68).

97 Ebenda, Rn.22.

98 Ebenda.

99 Ebenda.
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ii. Keine Ubertragbarkeit auf hier behandelte Straftaten

Es stellt sich die Frage, ob eine vermeintliche Untitigkeit des Staates
hinsichtlich Klimaschutzmafinahmen eine vergleichbare Aussichtslosigkeit
darstellen kénnte.

Zwar weist der Sachverhalt, mit dem sich das OLG zu befassen hatte,
auf den ersten Blick durchaus Parallelen zu klimaaktivistisch motivierten
Straftaten auf. Doch unterscheidet sich die Konstellation von Straftaten
zum Schutz des Klimas in einem zentralen Punkt: Der Schweinemastbe-
treiber hatte eklatant gegen tierschutzrechtliche Vorschriften verstofien.100
Dagegen sind selbst massive industrielle Emissionen von Treibhausgasen,
die objektiv-naturwissenschaftlich belegbar zur Belastung der Atmosphire
beitragen, legal.!%!

An dieser Stelle erlangt der Grundsatz des Vorrangs staatlicher Mafinah-
men zum Schutz von Kollektivrechtsgiitern Bedeutung: Es ist davon auszu-
gehen, dass der Gesetzgeber Klimaschutzerwagungen bei Verabschiedung
der den Genehmigungsverfahren zugrundeliegenden Gesetzen mitbertick-
sichtigt hat. Das Maf3 dieser durch Art.20a GG gebotenen Mitberiicksich-
tigung unterliegt der Einschétzungsprirogative des Gesetzgebers,!*2 der
lediglich das Untermafiverbot beachten muss./®® Nur géinzliche Untitig-
keit des Staates konnte zu einer vergleichbaren Lage wie derjenigen vor
dem OLG Naumburg fiihren, in dem ein ,systematische[s] Behordenver-
sagen’l04 zu attestieren war. Eine vergleichbare, vollstindige Untatigkeit
staatlicher Institutionen ist aber angesichts der voranschreitenden Entwick-
lung klimaschutzrechtlicher Mafinahmen nicht zu verzeichnen. Selbst ver-
meintliche Ineffektivitat staatlichen Klimaschutzes kann nicht dazu fiithren,
diese mit einem volligen Ausbleiben staatlicher Intervention gleichzuset-
zen. Dass die aktuelle Gesetzeslage in Anbetracht der volkerrechtlichen
Ziele des Pariser Klimaabkommens rechtspolitisch in Zweifel zu ziehen ist,
mag durchaus nachvollziehbar sein. Individuelle Unzufriedenheit mit einer

100 Ebenda, Rn. 21

101 Frisch, GA 2015, 427, 436; zu einer Konturierung einer moglichen zukiinftigen
Strafbarkeit klimaschadigenden Verhaltens Satzger/von Maltitz, ZStW 133 (2021), 1,
81t

102 Vgl Calliess, in: Diirig/Herzog/Scholz, GG, 99. Aufl. 2022, Art. 20a Rn. 214 f.

103 Caspar, Klimaschutz im Recht, S. 386 f.; aA Grofs, ZUR 2009, 364, 367, laut dem der
Gesetzgeber verpflichtet sei, in jede Regelung mit negativen Folgen fiir die Umwelt
korrigierende Instrumente einzubauen.

104 Bock, ZStW 131 (2019), 555, 569.
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demokratisch legitimierten Gesetzeslage kann jedoch nicht dazu berechti-
gen, im Wege des Notstandrechts fremde Rechtsgiiter zu verletzen.!> Eine
Abweichung hiervon liefe Gefahr, die Legitimitdt demokratischer Entschei-
dungsfindung zu negieren.

Insofern ist festzuhalten: Um entsprechend dem OLG die Erforderlich-
keit einer Notstandshandlung zum Schutz des Klimas bejahen zu konnen,
miisste klimaschiddigendes Verhalten, dem im Rahmen einer Notstands-
handlung entgegengewirkt werden soll, zunichst gesetzeswidrig sein. Zu-
satzlich miisste staatliches Handeln zur Durchsetzung dieses hypotheti-
schen Verbots im Sinne eines systematischen Staatsversagens ganzlich aus-
bleiben. Dies ist zumindest derzeit nicht der Fall.

d. Zwischenfazit: Keine Anwendbarkeit trotz prinzipiell geeigneter
Dogmatik

Dass § 34 StGB hier nicht zu einer Rechtfertigung dienen kann, ist nicht auf
eine generelle Untauglichkeit der Normstruktur des § 34 StGB zuriickzu-
fithren. Wie am Beispiel der Fille tierschutzwidriger Verhaltnisse gesehen,
lasst es dessen Dogmatik durchaus zu, in zugespitzten Gefdhrdungslagen
zum Schutz von Kollektivrechtsgiitern das Notstandsrecht auszuiiben. Die
Nicht-Anwendbarkeit auf Straftaten zum Schutz des Klimas ist vielmehr
Ausdruck der rechtspolitischen Entscheidung des Gesetzgebers, klima-
schédliches Verhalten bisher — Art. 20a GG sowie dem Klimabeschluss zum
Trotz — keinen den Tierschutzvorschriften gleichgelagerten Verbotsnormen
zu unterziehen. Doch auch fragwiirdige Entscheidungen des Gesetzgebers
gilt es im Wege der Bewertung der Erforderlichkeit der Notstandshandlung
zu achten.!0¢

105 So iE auch Schmidt, KlimR 2023, 16, 18; dhnlich zur Frage, ob eine Sachbeschadi-
gung genmanipulierter Pflanzen iSd § 228 BGB erforderlich zur Abwehr der Gefah-
ren von Gentechnik ist: LG GiefSen, Urt. v. 9. 10. 2009 — 8 Ns — 501 Js 15915/0
=openjur 2012, 32194, Rn.56: ,Erwiinscht oder nicht erwiinscht, weltweit ist die
Gentechnik nicht mehr zu stoppen, solange die Volkergemeinschaft sich nicht iiber-
stimmend dazu entschliefit.

106 Ahnlich bzgl der kanadischen Rechtsfigur der Necessity zur rechtlichen Privilegie-
rung umweltaktivistischer Straftaten: Tremblay, McGill Law Journal 58 (2012), 322,
339; iE allg bzgl Zivilem Ungehorsam auch Kropil, JR 2011, 283, 285; aA Bonte,
HRRS 2021, 164, 171, der die effektiven Auswirkungen Zivilen Ungehorsams auf den
Meinungsbildungsprozess betont und die Bejahung der Erforderlichkeit vor diesem
Hintergrund fiir ,,plausibel halt.
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V. De lege ferenda: Konstruktion des Ubergesetzlichen Klimanotstands

Nun soll die Hypothese aufgestellt werden, dass ein extremes Voranschrei-
ten der Klimakrise zukiinftig einen Rechtfertigungsmechanismus erforder-
lich machen wird, der das Unrecht einer zum Schutz des Klimas began-
genen Straftat entfallen lisst. Wie ein solcher, hier als Ubergesetzlicher
Klimanotstand'’ bezeichneter Rechtfertigungsgrund im Detail dogmatisch
ausgestaltet sein miisste, kann zwar nicht erschopfend behandelt werden,
doch konnen die Grundsitze der Rechtfertigungsdogmatik wichtige An-
haltspunkte liefern.

1. Die Pluralitdt der Rechtfertigungslehre als Einfallstor fiir ibergesetzliche
Rechtfertigungsgriinde

Nach dem heute beinahe einhellig vertretenen pluralistischen Ansatz!08
gibt es keinen zentralen, singuldren Gedanken, auf dem die Rechtferti-
gungslehre fufit. Dass Rechtfertigungsgriinde der gesamten Rechtsordnung
entstammen konnen, bedingt dass diese auch in vielfiltig ausgestalteter
Form auftreten. Diese Vielfalt auf ein einziges Prinzip zu reduzieren, wiirde
der daraus folgenden Komplexitat nicht gerecht.l® Die daraus folgende
Erkenntnis, dass es keinen ,Numerus clausus der Rechtfertigungsgriinde“1°
gibt, weist auf ein Vakuum hin, das fiir eine Beriicksichtigung der ,Dyna-
mik sozialer Verdnderung“! und dem damit einhergehenden Wandel der
Wertungen der Rechtsordnung Raum lésst. So galt schon lange vor dessen
Kodifizierung die Anwendung der Grundsitze des heutigen §34 StGB

107 Nicht zu verwechseln mit dem mehrfach seitens offentlich-rechtlicher Institutionen
ausgerufenen ,,Klimanotstand’, vertiefend hierzu: Schink, UPR 2020, 201.

108 Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Fn27), Vor §§32ff. Rn.6.; Roxin/
Greco, Strafrecht AT (Fn40), § 14 Rn. 42; Sternberg-Lieben, in: Schonke/Schroder
(Fn36) Vor §§ 32ff. Rn.7; aA die sog. monistischen Theorien: Paeffgen/Zabel, in:
Neumann/Kindhduser/Paeffgen (Fn23), Vor §§ 32 Rn. 46f; v. Liszt, Lehrbuch des
deutschen Strafrechts, 3. Aufl. 1888, § 32 II 2.

109 Pointiert Jakobs, Strafrecht AT (Fn13), 11/1: ,Mehr als dafl Rechtfertigungsgriinde
gute Griinde sind, 1af3t sich allgemein nicht sagen.”

110 Satzger, JURA 2010, 753.

111 Roxin/Greco, Strafrecht AT (Fn 40), § 14 Rn. 38.
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unter der Bezeichnung Ubergesetzlicher Notstand als richterrechtlich aner-
kannte Rechtsfigur.!?

Davon ausgehend, die Klimakrise bedingt einen Wandel der sozialen
Realitit, ist es nicht fernliegend, dass sich auch die Wertungen der Rechts-
ordnung, méglicherweise auch iRd strafrechtlichen Rechtfertigungsdogma-
tik, wandeln. Wann und in welcher Form diese Wertungen in einen tiberge-
setzlichen Rechtfertigungsgrund de lege ferenda miinden konnten, soll nun
genauer beleuchtet werden.

2. Klimanotstand als Kollision gleichwertiger Pflichten

a. Ausgangspunkt: Die Rechtfertigende Pflichtenkollision

Dogmatischer Ausgangspunkt soll die als iibergesetzlicher Rechtfertigungs-
grund anerkannte!’® Rechtfertigende Pflichtenkollision sein. Die normierte
Situation zeichnet sich dadurch aus, dass der Tater mit zwei kollidierenden,
gleichwertigen Handlungspflichten konfrontiert ist. Befolgt er eine dieser
Pflichten, bedingt dies ein Unterlassen der jeweils anderen, die er zwangs-
laufig verletzt.* Da § 34 S.1 StGB fordert, dass das Schutz- das Eingriffsin-
teresse wesentlich tiberwiegt, kommt eine Rechtfertigung hiernach nicht
in Betracht - handelt es sich doch um zwei Rechtsgiiter gleichwertiger
Art, die sich gegentiberstehen.!> Telos der Rechtfertigenden Pflichtenkolli-
sion ist es daher, dem Tater in einer Ausnahmesituation, in der er nicht
umhinkommt, mindestens eine Rechtspflicht zu verletzen, dennoch die
Méglichkeit rechtskonformen Verhaltens zu schaffen.'®

112 Erstmalig in RGSt 61, 241 im Jahr 1927 anerkannt (hierzu Schmidt, ZStW 49 [1929],
350), sodann folgte bis zur Kodifizierung im Jahr 1975 eine Vielzahl an Entscheidun-
gen, welche die Rechtsfigur anerkannten, siehe ua: RGSt 62, 137; RGSt 65, 422, 427;
RGSt 77, 113, 115; BGHSt 1, 329, 330; BGHSt 2, 242, 243; BGHSt 12, 299, 304.

113 Satzger, JURA 2010, 753; Ronnau, JuS 2013, 113; Rosenau, in: Satzger/Schlucke-
bier/Widmaier (Fn 27), Vorb. §§ 32 ff. Rn. 59; Kiihl, in: Lackner/Kiihl, StGB, 29. Aufl.
2018, § 34 Rn. 15.

114 Rosenau, in: Satzger/Schluckebier/Widmaier (Fn 27), Vorb. §§ 32 ff. Rn. 57; RGSt 59,
404.

115 Satzger, JURA 2010, 753, 754.

116 Neumann, in: Achenbach ua. (Hrsg.), Festschrift fiir Claus Roxin zum 70. Geburts-
tag 2001, S. 422.
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b. Ahnliche Lage bei Straftaten im Namen des Klimaschutzes

Einer zunichst einmal dhnlich gelagerten — wenn auch nicht im Sinne eines
Analogieschlusses vergleichbaren — Lage sieht sich der Téter ausgesetzt,
der Zivilen Ungehorsam zum Schutz des Klimas ausiibt. Ohne bereits eine
Aussage dariiber zu treffen, ob diese gleichrangig sind, so treffen doch
zumindest zwei widerstreitende Pflichten aufeinander.

Die Rechtsordnung konstituiert in Form des jeweiligen Straftatbestands
den Verbotssatz bzw die Unterlassungspflicht: ,Es ist zu unterlassen, den
jeweiligen Straftatbestand zum Schutz des Klimas zu erfiillen®

Dieses Verbot kollidiert nun mit einem Gebot zunéchst rein auflergesetz-
licher Art: Angesichts der Bedrohungen, die vom Klimawandel ausgehen,
konstituiert das Gewissen des Taters das Gebot, das Klima — unter Inkauf-
nahme stratbewehrter Rechtsgutsverletzungen - zu schiitzen. Hieraus folgt
die (aus Sicht des Téters bestehende) Handlungspflicht: ,Begehe eine Straf-
tat, um das Klima zu schiitzen.” Zumindest der normativen Grundlage
dieser Handlungspflicht — das Klima als schiitzenswertes (Rechts-)Gut -
soll zugestimmt werden.!”

Hier soll nun zudem die Pramisse aufgestellt werden, dass eine extreme
Zuspitzung der Klimakrise — hier als Klimanotstand bezeichnet - eine
tibergesetzliche Handlungspflicht des Individuums zum Schutz des Klimas
begriinden wird, die nicht mehr lediglich dem Gewissen des Téters ent-
stammt.'® Ob ein solches Gebot aber derart weit reichen kann, dass zu
dessen Gunsten die Missachtung eines strafrechtlichen Verbotssatzes gebil-
ligt werden muss, ist weiterhin fraglich.

117 Dies auch umso mehr im Hinblick auf das Paris-Abkommen und der daraus resul-
tierenden volkerrechtlichen Verschreibung zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels; zur
Frage der konkreten nationalen Rechtsverbindlichkeit des Paris-Abkommens siehe
Ekardt, NVWZ 2016, 355, 356 und Rajamani, Journal of Environmental Law 2016,
354.

118 Denkbar wire es zB, eine solche Handlungspflicht des Individuums im Lichte
volker- bzw verfassungsrechtlich verankerter Klimaschutzgebote herzuleiten. Eine
solche, eher rechtspositivistisch orientierte Konstruktion wére weniger demokratie-
theoretischen Vorwiirfen ausgesetzt als der Riickgriff auf {ibergesetzliches Recht
oder Naturrecht. Da die Pramisse aber lediglich dazu dient, eine normativ-logi-
sche Grundlage des Rechtfertigungsmechanismus zu schaffen, soll sie hier ohne
Letztbegriindung auskommen; kritisch zur Konstruktion derlei ,naturrechtliche([r]
Begriindungen® im Zusammenhang mit der Begriindung von Widerstandsrechten
des Individuums: Frankenberg, JZ 1984, 266, 272.
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c. Unanwendbarkeit bestehender Rechtfertigungsmechanismen bei
Gleichwertigkeit von Handlungs- und Unterlassungspflicht

i. De lege lata: Abschlieflende Anwendung des § 34 StGB ohne Moglichkeit
einer Rechtfertigung

Grundsitzlich ist ein Konflikt zwischen Handlungs- und Unterlassungs-
pflicht tber § 34 StGB zu l6sen.! Dessen Anwendung entfillt bei Zivilem
Ungehorsam im Namen des Klimaschutzes schon aufgrund des Kriteriums
der Erforderlichkeit (IV. 2. c.).

Selbst wenn aber die Verwirklichung eines Straftatbestands mildestes
Mittel wiére, um eine gegenwirtige Gefahr abzuwenden - staatlicher Abhilfe
bzgl Klimaschutz demnach voéllige Wirkungslosigkeit unterstellt wiirde -
miisste eine Interessenabwigung zu Gunsten der Pflicht zur Unterlassung
der Straftat ausfallen. Dies ergibt sich daraus, dass der Grad der demokra-
tischen Legitimation der beiden widerstreitenden Interessen das letztlich
entscheidende Maf3 ist: Hiernach setzt sich die staatlich und damit demo-
kratisch legitimierte Klimaschddigung gegeniiber dem strafrechtlich rele-
vanten Klimaschutz des Téters, der im Hinblick auf die demokratisch legiti-
mierte Gesetzeslage eine demokratische Minderheit reprisentiert, durch.!20

Es ist also ein eindeutiges Rangverhiltnis feststellbar: Die Pflicht, Straf-
taten zu unterlassen, ist der Pflicht, zum Schutz des Klimas Straftaten
zu begehen, vorzuziehen. Zumindest de lege lata besteht daher mangels
Gleichwertigkeit keine fiir den Tiéter vergleichbare Lage wie bei der recht-
fertigenden Pflichtenkollision.

ii. De lege ferenda: Kollision von gesetzlicher Unterlassungs- mit
tibergesetzlicher Handlungspflicht gleichwertiger Art

Die Dynamik einer sich in extremer Weise zuspitzenden Klimakrise in
Kumulation mit ausbleibendem staatlichen Klimaschutz kénnte nun aber
das Rangverhiltnis der beiden abzuwigenden Interessen derart verschie-
ben, dass diese zueinander in einem Gleichwertigkeitsverhiltnis stiinden.
Dann sihe sich der Titer einer vergleichbaren Lage ausgesetzt, wie sie die
Rechtfertigende Pflichtenkollision normiert:

119 Neumann, in: Joerden ua (Hrsg.), Festschrift fiir Keiichi Yamanaka zum 70. Ge-
burtstag, S. 178 f; Kiiper, ZStW 131 (2019), 1, 29.
120 Ahnlich Krépil, JR 2011, 283, 285.
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Zwei gleichwertige Pflichten, deren Befolgung in einem logischen Wider-
spruch zueinanderstehen, stiinden sich nun gegeniiber: Die gesetzliche Un-
terlassungsplicht und die tibergesetzliche Handlungspflicht. Dieser Konflikt
kann dann weder tiber die rechtfertigende Pflichtenkollision (keine Kollisi-
on zweier Handlungspflichten) noch tiber § 34 StGB™! (kein wesentliches
Uberwiegen eines der Interessen aufgrund von Gleichwertigkeit) zu einer
Rechtfertigung fithren. Dem Titer bliebe dann schlicht keine Moglichkeit
pflichtkonformen Verhaltens. Bei Befolgung der Handlungspflicht und sich
daraus ergebender Verwirklichung des jeweiligen Straftatbestands griffe
dann der Ubergesetzliche Klimanotstand als Rechtfertigungsmechanismus,
der die ansonsten ausweglose Lage des Téters anerkennt und das durch die
Tat indizierte Unrechtsurteil ausschliefen wiirde.

Die Judikative wiirde dann die Instanz darstellen, die ,zwischen der
Rechtspflicht zum Gehorsam und dem moralischen Gebot, den Gehorsam
zu verweigern“??, vermittelt. Sie konnte den Konflikt der widerstreitenden
Pflichten gerade durch die Feststellung 16sen, dass ein Gleichwertigkeits-
verhiltnis'?? zwischen diesen vorliegt: Zum einen misste die Legitimitat
demokratischer Entscheidungsfindung nicht in Zweifel gezogen werden. Es
wiirde gerade nicht behauptet, dass das Interesse am Schutz des Klimas
in Form von Zivilem Ungehorsam das Interesse an der Integritit der demo-
kratisch legitimierten, klimaschddigenden Gesetzeslage iiberrage.!”* Eine
wie seitens Schwarz!?> apodiktisch vorgezeichnete, tiber Recht und Gesetz
herrschende ,,Diktatur der Werte®, wire nicht zu befiirchten (wobei es spa-
testens dann fernliegend wire, von einer solchen zu sprechen, wenn recht-
sprechende Organe Akte Zivilen Ungehorsams als gerechtfertigt ansahen).
Zum anderen konnte der Ausnahmesituation Rechnung getragen werden,

121 Neumann, in: Neumann/Kindhduser/Paeffgen (Fn23), §34 Rn.67; auch eine
analoge Anwendung der §34 StGB bzw §904 BGB scheidet aus: Deren Wort-
laut (,wesentlich® bzw ,unverhéltnismiflig grol“) ist zu deutlich, als dass von
einer vergleichbaren Interessenlage gesprochen werden konnte, siehe dhnlich: Kii-
per, ZStW 131 (2019), 1, 34.

122 Frankenberg, JZ 1984, 266, 271.

123 Spétestens hieran wiirde auch eine Anwendung des § 228 BGB (analog) scheitern,
(vgl: ,nicht aufler Verhaltnis®).

124 Jakobs weist darauf hin, dass die Ermittlung eines Anliegens, das in seiner Wich-
tigkeit ein demokratisch legitimiertes Gegenanliegen iiberragt und deshalb eine
Rechtfertigung begriindet, logisch unmdglich sei. Die Gewichtung konne in einer
Demokratie nicht anders erfolgen als durch demokratische Mechanismen, diese
schrieben aber dem Anliegen schon in der Ausgangssituation weniger Gewicht als
dem Gegenanliegen zu - siehe ders., Strafrecht AT (Fn 13), 15/5b.

125 Schwarz, NJW 2023, 275, 280.
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dass der Tiéter sich in Form der Straftat ausnahmsweise iiber demokrati-
sche Grundsitze hinwegsetzen muss, um adaquat auf die Klimakrise zu
reagieren. Selbstredend bediirfte es zusitzlich eines dhnlich dem §34 S.2
StGB gelagerten Korrektivs, welches die Rechtfertigung der Tat unter die
Bedingung einer verhiltnisméfiigen Ausfiihrung stellt.

Der Ubergeseizliche Klimanotstand liefle dann im Ergebnis einen sach-
gerechten Ausgleich zwischen Einzelfallgerechtigkeit (,die Verwirklichung
des Straftatbestands stellt angesichts der Ausnahmesituation kein Unrecht
dar®) und Rechtssicherheit (,kein nicht-demokratisch legitimiertes Anlie-
gen kann ein demokratisch legitimiertes Gegenanliegen {iberwiegen®) zu.

iii. Fazit: Ubergesetzlicher Klimanotstand als rechtliche Grenzsituation

Zweifelsohne ist der hier vorgezeichnete Interessenkonflikt rein hypothe-
tischer Art. Er setzt voraus, dass demokratisch legitimierter, staatlicher
Klimaschutz vollends versagt.”?¢ Die jeweilige Tat miisste dann das relativ
mildeste Mittel sein, um eine gegenwirtige Gefahr fiir das Rechtsgut Klima
abwehren zu kénnen. Zudem miisste die Klimakrise bereits derart weit vor-
angeschritten sein, dass im Rahmen der Interessenabwiagung des § 34 StGB
individualisierter Klimaschutz in Form von Zivilem Ungehorsam in sei-
ner Wichtigkeit der Integritat demokratischer Entscheidungen gleichgesetzt
werden kann.

Erst dann entstiinde die beschriebene Ausnahmesituation, welche Exis-
tenzgrundlage eines solchen Rechtfertigungsmechanismus de lege ferenda
wire. Angesichts der Unanwendbarkeit sonstiger Rechtfertigungsgriinde
liefle die Rechtsordnung derlei Straftaten sonst kategorisch ein Unrechts-
urteil zukommen, ohne selbst addquat auf die Krise zu reagieren. Der
Ubergesetzliche Klimanotstand liele dann im Ergebnis einen sachgerechten
Ausgleich zwischen Einzelfallgerechtigkeit (,die Verwirklichung des Straf-
tatbestands stellt angesichts der Ausnahmesituation kein Unrecht dar®) und
Rechtssicherheit (,kein nicht-demokratisch legitimiertes Anliegen kann ein
demokratisch legitimiertes Gegenanliegen iiberwiegen®) zu.

Dienlich ist die hypothetische Rechtsfigur aber vor allem in anderer
Hinsicht. Insbesondere die Schwierigkeit, eine Letztbegriindung fiir die
Pramisse einer iibergesetzlichen Handlungspflicht zu finden zeigt auf, dass

126 Dass zumindest diese Pramisse nicht fernab der Realitit liegen muss, zeigt hinsicht-
lich der USA unter der damaligen Trump-Administration anschaulich Byrne, Jour-
nal of Human Rights and the Environment 11 (2020), 30, 39 ff.
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die Klimakrise das Potenzial in sich trégt, Fragestellungen aufzuwerfen, die
das juristische Denken an die Grenzen seiner methodischen Moglichkeiten
fithren.

VI. Rechtsvergleichender Seitenblick: Die Climate Necessity Defense

Nun soll noch ein Seitenblick auf den amerikanischen Rechtsraum gewor-
fen werden. Hier hat die sogenannte Climate Necessity Defense bereits
mehrfach Einzug in Strafprozesse gefunden, die im Zusammenhang mit
Zivilem Ungehorsam im Namen des Klimaschutzes standen.!?”

1. Grundkonzept der Necessity

Der zweistufige Verbrechensaufbau im amerikanischen Strafrecht unter-
scheidet zwischen Offense (etwa: ,Straftatbestand®) und Defense (etwa:
Verteidigungsmoglichkeit“).28 Ahnlich dem deutschen Recht begriindet
ein verwirklichter Straftatbestand grundsitzlich eine Vermutung fiir die
Strafbarkeit des Taters.!?” Diese kann widerlegt werden, indem eine ein-
schldgige Defense vorgetragen wird.1*0

Die Necessity stellt eine solche Verteidigungsmoglichkeit dar, ihr telos
entspricht weitgehend dem des § 34 StGB:3! Der Titer ist einer Situation -
gemeinhin bezeichnet als choice of evils'3>- ausgeliefert, in der dieser einen
Straftatbestand verwirklichen muss, um eine Gefahr fiir ein hoherwertiges,
gefahrdetes Gut abzuwehren.* Um diese Defense prozessual geltend ma-
chen zu konnen, muss aber zunachst im Pre-Trial das Gericht zulassen,
dass die Jury iiber das Vorliegen der Voraussetzungen der Necessity ent-

127 Eine Ubersicht dieser Prozesse bis einschliefflich Mai 2021 findet sich unter:
www.https://climatedefenseproject.org/wp-content/uploads/2021/05/CDP-Cli
mate-Necessity-Defense-Case-Guide-March-9-2019.pdf (Stand 5/23).

128 Dubber, Einfithrung in das US-Amerikanische Strafrecht 2005, S. 139.

129 Ebenda.

130 Hay, US-Amerikanisches Recht, 6. Aufl. 2015, Rn. 684.

131 Dubber, US-Strafrecht (Fn 128), S. 144 ff.

132 Ders., An Introduction to the Model Penal Code, 2. Aufl. 2015, S. 147.

133 Laut Long/Hamilton, McGill Journal of Sustainable Development Law 13 (2017), 151,
157, entspreche die Bewertung seitens einer Laienjury auch dem Normzweck der
Necessity, da die Jury ,ethische Erwédgungen® eher ,rechtlicher Formalitdt* vorziehe
als ein Richter; kritisch zur Laienbeteiligung im Strafprozess: Duttge, JR 2006, 358.
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scheidet.1®* Dafiir ist erforderlich, dass dem Gericht bereits plausibel vorge-
tragen wird, dass eine Situation der Necessity gegeben war. Die Beweislast
liegt hierfiir beim Angeklagten.!%

2. Die Climate Necessity Defense

Die Climate Necessity besagt nun, dass Ziviler Ungehorsam im Namen
des Klimaschutzes die Erfordernisse der Necessity erfiillen und dement-
sprechend zu einer Straflosigkeit fithren kann.*¢ Der Wert der Climate
Necessity Defense als Verteidigungsstrategie'¥” wird aber nicht nur darin
gesehen, dass diese dem Angeklagten zu einer rechtlichen Privilegierung
verhelfen konnte. Daneben wird angestrebt, die politische Dimension des
Strafprozesses auszudehnen,'*® diesen gar als ,,demokratisches Forum**® zu
nutzen. Mittels Hinzuziehung von Sachverstindigen soll insbesondere die
Erforderlichkeit (no legal alternative'*?) der klimaschiitzenden Straftat err-
tert werden,'! was als Einfallstor fiir eine 6ffentlichkeitswirksame Diskussi-
on dariiber dienen soll,'*? ob staatlicher Klimaschutz derart ungentigend
umgesetzt wird, dass die jeweilige Straftat bzw Ziviler Ungehorsam einzig
wirksames Mittel war, die Risiken des Klimawandels zu adressieren.!4?
Nachdem diese Strategie bisher weitgehend erfolglos blieb,'* befasste
sich im September 2019 mit dem Supreme Court of Washington erstmalig
ein oberstes Gericht mit der Thematik."> Dem ging eine ungewohnt be-
tonte Fiirsprache des Washington Court of Appeals dafiir voraus, dass die

134 United States v. Maxwell, Urt. v. 29. 6. 2001, 254 E.3d 21, Rn. 36.

135 Ebenda.

136 Detaillierter Versuch einer Subsumtion klimawandelbedingter Bedrohungen unter
die Voraussetzungen der Necessity, in: Long/Hamilton, Stanford Environmental Law
Journal 38 (2018), 57, 811T.

137 Leitfaden zur Climate Necessity aus Verteidigungsperspektive: Rausch, Columbia
Journal of Environmental Law 2019, 555, 591 ff.

138 Rogers, New Zealand Journal of Public and International Law 2015, 179, 196 {.

139 Long/Hamilton, McGill Journal of Sustainable Development Law 2017, 151, 179.

140 Ebenda, S. 70.

141 Rausch, Columbia Journal of Environmental Law 44 (2019), 555, 590.

142 Long/Hamilton, Stanford Environmental Law Journal 13 (2018), 57, 77.

143 Ebenda, S. 96 f.

144 Siehe nochmals in der Prozessiibersicht aus Fn 127.

145 Supreme Court of Washington, Washington v. Ward, Beschl. v. 4. 9. 2019, No. 97182—
0.
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Bedingungen im Fall Washington v. Ward'¢ gegeben waren, die Climate Ne-
cessity Defense vor einer Jury geltend zu machen. Das Gericht bescheinigte
dem Angeklagten, dass dieser zumindest plausibel vorgetragen hatte, dass
es zu seinem Akt Zivilen Ungehorsams zum Schutze des Klimas'’ keine
ebenso effektive, legale Alternative gab, die Tat mithin sogar erforderlich
gewesen sein konnte:

“Ward’s offer of proof included evidence of how past acts of civil disobedi-
ence have been successful [...]. Specifically [...] that he has been working
with environmental issues for more than 40 years but that the majority of
his efforts failed to achieve effective results. [...] because of these failures
he ‘came to understand that the issue of climate change would require
other than incremental change’ and that direct action was necessary to
accomplish these goals. 148

Die Staatsanwaltschaft teilte diese Rechtsauffassung nicht und legte die
Frage dem Supreme Court of Washington vor. Dieser lehnte eine Uberprii-
fung ab"® und bestitigte damit die Auffassung des Berufungsgerichts -
ein Prizedenzfall, in dem erstmalig hochstrichterlich zuerkannt wurde, die
Climate Necessity Defense vor einer Jury geltend machen zu kénnen.!>

3. Rechtswissenschaftlicher Wert trotz primér prozesstaktisch-politischer
Funktion

Die Konzeption der Climate Necessity Defense zeigt: Die politische Dimen-
sion, die Rechtfertigungsmechanismen innewohnen kann, ist keineswegs zu
unterschitzen. Es kann jedoch nicht von der Entwicklung eines neuartigen
Rechtfertigungsmechanismus gesprochen werden: Zum einen baut die Cli-

146 Skagit Country Superior Court, Washington v. Ward, Urt. v. 23. 7. 2017, No. 16-1-
01001-5.

147 Ward wurde zunichst erstinstanzlich ua wegen trespass (etwa: ,Hausfriedens-
bruch®) verurteilt, ohne dass er die Necessity Defense vorbringen durfte.

148 Washington Court of Appeals I, Washington v. Ward, Beschl. v. 8. 4. 2019, No.
77044-6-1, S. 6.

149 Ebenda.

150 Der Prozess endete allerdings ohne Geltendmachung der Climate Necessity Defen-
se mit einer nach einer Verstindigung mit der Staatsanwaltschaft seitens Wards
abgelegten plea of guilty (etwa: ,Gestindnis“) und einer darauthin erfolgten Verur-
teilung. Ward begriindete den Verzicht auf das Vorbringen der Climate Necessity
Defense damit, durch eine Verkiirzung des Prozesses das Risiko einer Covid-19
Infektion der Prozessbeteiligten minimieren zu wollen.
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mate Necessity Defense auf dem Konzept der Necessity auf, ohne ginzlich
neue Grundsitze zu etablieren. Das Vorbringen dieser Verteidigung ist eher
- wenn auch nicht nur - als Politisierung des Strafprozesses mit dem Ziel,
Klimaaktivismus im Gerichtssaal fortzufiihren, zu bewerten.

Dass Prazedenzfille wie Washington v. Ward aber durchaus in Rechts-
fortbildung miinden konnen, welche die ,Dynamik sozialer Veranderung®
erfasst, zeigt die Entwicklungsgeschichte der deutschen Notstandsrege-
lung.>! Im Hinblick darauf ist die Climate Necessity Defense auch fiir die
Strafrechtswissenschaft als bereichernd zu bewerten.

VII. Ausblick: Richterrechtliche Rechtsfortbildung der
Rechtfertigungsdogmatik und Bedarf staatlicher Sanktionierung
klimaschddigenden Verhaltens

Die exemplarische Konstruktion des Ubergesetzlichen Klimanotstands so-
wie die Climate Necessity Defense zeigen, in welcher Form mit dem Vor-
anschreiten des Klimawandels auch strafrechtliche Rechtsfortbildung ein-
hergehen kann. Angestofien durch prozessuale Geltendmachung existenter
Rechtfertigungsgriinde, deren Dogmatik im Lichte der Klimakrise ausgelegt
wird'>? oder gar dogmatisch neuartiger Rechtfertigungsfiguren ist absehbar,
dass vor allem die Judikative einen zentralen Akteur darstellen wird, in
dessen Hénden sich das Ausmaf einer Rechtsfortbildung entscheidet. Dau-
erhaft kann es allerdings — insbesondere im Sinne einer funktionierenden
Gewaltenteilung - nicht Aufgabe der Gerichte sein, klimapolitische Rechts-
fortbildung zu betreiben, indem Rechtsgutsverletzungen im Angesicht der
Klimakrise gerechtfertigt werden.!>?

Der Ursprung des Phianomens, dass vermehrt Ziviler Ungehorsam im
Namen des Klimaschutzes ausgeiibt wird, ist mitunter in der Insuffizienz
staatlichen Klimaschutzes zu verorten. Mit einer durch institutionelle Inef-

151 Siehe Fn 112.

152 Aktuell und beachtlich ist die Revision gegen AG Géttingen, Urt. v. 28. 12. 2021, 34
OWi 301 Js 39588/21 (424/21) welche sich namentlich auf Bonte, HRRS 2021, 164
sowie Satzger/von Maltitz, ZStW 133 (2021), 1 beruft.

153 So geschehen in AG Flensburg, Urt. vom 07. 11. 2022 - 440 Cs 107 Js 7252/22 mAnm
Schmidt, KlimR 2023, 16; oder Tribunal d’Arrondissement de Lausanne, Urt. v. 13.
1. 2020 (Fn5), (allerdings wurde die Rechtfertigung und damit der Freispruch in
der Folgeinstanz aufgehoben, siehe Cour d'appel pénale de Vaud, Urt. v. 22. 9. 2020,
Nr. 371), sowie TGI Lyon, Urt. v. 16. 9. 2019, (Fn 5); so auch, in dhnlichem Kontext
Kahl, Jura 2021, 117, 128.
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fektivitat begiinstigten Zuspitzung der Klimakrise ist es absehbar, dass sich
auch die Mittel des strafrechtlich relevanten Protests verscharfen werden.
Um zu verhindern, dass sich Private dazu berufen fiihlen, dem Klimawan-
del auf eigene Faust zu begegnen, ist zumindest zu diskutieren, ob sich der
Staat selbst ab einem gewissen Punkt seines schirfsten Schwertes bedienen
werden muss, um klimaschéddigendem Verhalten effektiv entgegenzuwirken.

Das Potenzial einer durch die Klimakrise bedingten gesellschaftlichen
Polarisierung spiegelt sich auch in der Zunahme von Straftaten im Namen
des Klimaschutzes wider. Auch generalpriventive Gesichtspunkte gebieten
es daher, iiberzeugendere staatliche Antworten auf den Klimawandel zu
finden.

568

, 14:47:33. Access - [T


https://doi.org/10.5771/9783748919384-541
https://www.inlibra.com/de/agb
https://www.inlibra.com/de/agb

	I. Ziviler Ungehorsam zum Schutz des Klimas als strafrechtlich relevantes Phänomen
	II. Ziviler Ungehorsam – begriffliche Annäherung
	III. Ziviler Ungehorsam als Rechtfertigungsgrund sui generis
	IV. Gesetzliche Rechtfertigungsmechanismen
	1. Notwehr und Nothilfe, § 32 StGB
	a. Notwehrfähigkeit von Kollektivrechtsgütern
	b. Nothilfe zum Schutz von mittelbar betroffenen Individualrechtsgütern

	2. Rechtfertigender Notstand, § 34 StGB
	a. Notstandsfähigkeit des Rechtsguts Klima
	i. Notstandsfähigkeit von Kollektivrechtsgütern
	ii. Rechtsgut Klima: Wesensverwandte notstandsfähige Kollektivrechtsgüter

	b. Klimawandel als gegenwärtige Gefahr
	i. Einzelne Emissionsquellen als Gefahr
	ii. Gegenwärtigkeit der Gefahren des Klimawandels

	c. Erforderlichkeit: Vorrang staatlicher Abhilfe bei Betroffenheit von Kollektivrechtsgütern
	i. Untätigkeit des Staates als Begründung der Erforderlichkeit
	ii. Keine Übertragbarkeit auf hier behandelte Straftaten

	d. Zwischenfazit: Keine Anwendbarkeit trotz prinzipiell geeigneter Dogmatik


	V. De lege ferenda: Konstruktion des Übergesetzlichen Klimanotstands
	1. Die Pluralität der Rechtfertigungslehre als Einfallstor für übergesetzliche Rechtfertigungsgründe
	2. Klimanotstand als Kollision gleichwertiger Pflichten
	a. Ausgangspunkt: Die Rechtfertigende Pflichtenkollision
	b. Ähnliche Lage bei Straftaten im Namen des Klimaschutzes
	c. Unanwendbarkeit bestehender Rechtfertigungsmechanismen bei Gleichwertigkeit von Handlungs- und Unterlassungspflicht
	i. De lege lata: Abschließende Anwendung des § 34 StGB ohne Möglichkeit einer Rechtfertigung
	ii. De lege ferenda: Kollision von gesetzlicher Unterlassungs- mit übergesetzlicher Handlungspflicht gleichwertiger Art
	iii. Fazit: Übergesetzlicher Klimanotstand als rechtliche Grenzsituation



	VI. Rechtsvergleichender Seitenblick: Die Climate Necessity Defense
	1. Grundkonzept der Necessity
	2. Die Climate Necessity Defense
	3. Rechtswissenschaftlicher Wert trotz primär prozesstaktisch-politischer Funktion

	VII. Ausblick: Richterrechtliche Rechtsfortbildung der Rechtfertigungsdogmatik und Bedarf staatlicher Sanktionierung klimaschädigenden Verhaltens

